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A. ,

Beschwerdefiihrer

sowie

Psychiatrische Universitatsklinik Ziirich,

Verfahrensbeteiligte

betreffend fursorgerische Unterbringung

Beschwerde gegen einen Entscheid der 10. Abteilung (Einzelgericht) des
Bezirksgerichtes Ziirich vom 13. Juni 2023 (FF230097)



Erwagungen:

1.  Sachverhalt und Prozessgeschichte

1.1. Der Beschwerdefuhrer wurde am 5. Juni 2023 mit einer arztlich angeordne-
ten fursorgerischen Unterbringung wegen einer psychischen Stérung und einer
bestehenden Fremdgefahrdung in die Psychiatrische Universitatsklinik Zurich
(nachfolgend: Kilinik) eingewiesen (act. 5). Es handelt sich um die sechste statio-
nare Aufnahme in der Klinik (act. 6). Die SOS-Arztin Dr. med. B.______ hielt in der
Anordnung fest, die Polizei habe den Beschwerdefuhrer in Gewahrsam genom-
men, nachdem er Familienangehorige mit einem Messer bedroht habe. Er sei
deutlich von paranoidem Erleben vereinnahmt gewesen, v.a. religidser Entitat.
Zum paranoiden Erleben des Beschwerdefiihrers hielt die Arztin beispielshaft fest,
dass Gott mit ihm spreche, sein Pastor Visionen von ihm habe, er starke Schuld-
geflhle wegen vorehelichen sexuellen Handlungen habe, Wunder erlebe und
grosste Angst vor Konsequenzen wegen begangener Stiinden habe. Zudem habe
er sich nicht von einer Wiederholungstat abgrenzen kénnen und seine Gedan-
kengange seien desorientiert gewesen (act. 5). Beim Eintritt in die Klinik habe er

sich dann freundlich und kooperativ gezeigt (act. 6).

1.2.  Mit Eingabe vom 8. Juni 2023 (Datum Poststempel) erhob der Beschwer-
deflhrer beim Einzelgericht des Bezirksgerichts Zirich (nachfolgend: Vorinstanz)
Beschwerde gegen die arztlich angeordnete fursorgerische Unterbringung

(act. 1). Nach Beizug der wesentlichen Akten und erfolgter Stellungnahme der
Klinik (act. 7/1-3 bis act. 11) fand am 13. Juni 2023 die vorinstanzliche Anhoérung
und Hauptverhandlung statt. Anlasslich der Verhandlung wurde der Beschwerde-
fuhrer personlich angehort, Dr. med. C.__ als gerichtlich bestellter Gutachter
(nachfolgend: Gutachter) erstattete das Gutachten und Assistenzarzt Dr. med.
D._ nahm mundlich fir die Klinik Stellung (Prot. Vi. S. 6 ff.). Mit Verfligung
und Urteil vom 13. Juni 2023 wies die Vorinstanz die Beschwerde ab und hielt
fest, dass die fursorgerische Unterbringung fortdauere. Zudem bewilligte sie das
Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege im Sinne von Art. 117 ff. ZPO (act. 12).
Der Entscheid in begrindeter Form wurde dem Beschwerdefihrer am 19. Juni

2023 zugestellt (act. 14 = act. 17 [Aktenexemplar]; act. 15 Zustellnachweis).



1.3. Der Beschwerdefiuhrer reichte am 14. Juni 2023 (Datum Poststempel) zu
Handen der Vorinstanz ein "Rekursschreiben” ein (act. 18). Auf telefonische
Nachfrage der Vorinstanz erklarte der Beschwerdeflhrer, mit der Abweisung der
Beschwerde nicht einverstanden zu sein, weshalb er mit dem "Rekursschreiben”
ein Rechtsmittel erheben wolle. Die Eingabe sei als Beschwerde gegen den vor-
instanzlichen Entscheid vom 13. Juni 2023 entgegenzunehmen und an das Ober-
gericht des Kantons Zurich weiterzuleiten (act. 13). Nach Eingang der Beschwer-
de bei der Il. Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Zurich am 19. Juni 2023
(act. 18) wurde dem Beschwerdefiuhrer mit Schreiben vom 20. Juni 2023 mitge-
teilt, dass die Beschwerdefrist noch laufe und er bis zu deren Ablauf, sein
Rechtsmittel schriftlich erganzen konne (act. 19). Weitere Eingaben erfolgten kei-
ne. Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1-15).
Vom Einholen einer Stellungnahme bzw. Vernehmlassung wird abgesehen. Das

Verfahren erweist sich als spruchreif.

2. Prozessuale Vorbemerkungen

2.1. Der Kanton Zrich sieht fur die Beurteilung der fursorgerischen Unterbrin-
gung gemass Art. 426 ff. ZGB und der medizinischen Behandlung ohne Zustim-
mung im Sinne von Art. 434 ZGB ein zweistufiges Verfahren mit erstinstanzlicher
Zustandigkeit der Einzelgerichte der Bezirksgerichte und der zweitinstanzlichen
Zustandigkeit des Obergerichtes vor (Art. 439 Abs. 1 Ziff. 1 und 4 ZGB i.V.m. § 62
Abs. 1, § 64 EG KESR/ZH und § 30 GOG/ZH). Das Verfahren der fUrsorgerischen
Unterbringung und medizinischen Behandlung ohne Zustimmung richtet sich in
erster Linie nach dem ZGB und dem kantonalen EG KESR. Enthalten diese Ge-
setze keine Bestimmungen, gelten fir die gerichtlichen Beschwerdeverfahren das
kantonale GOG und subsidiar die Bestimmungen der ZPO sinngemass (Art. 439
Abs. 3i.V.m. Art. 450f ZGB i.V.m. § 40 EG KESR). Zur zweitinstanzlichen Beurtei-
lung solcher Beschwerden ist das Obergericht zustandig (vgl. § 64 EG KESR).

2.2. Die gerichtlichen Beschwerdeinstanzen erforschen den Sachverhalt von
Amtes wegen (Art. 446 Abs. 1 ZGB i.V.m. § 65 EG KESR). Bei der Prifung, ob
die Voraussetzungen der fursorgerischen Unterbringung und der medizinischen

Behandlung ohne Zustimmung erfullt sind, verfugt die Beschwerdeinstanz tber



volle Kognition. Es geht damit nicht bloss um die Rechtskontrolle des vor-
instanzlichen Entscheides. Vielmehr hat die zweite Beschwerdeinstanz selbst-
standig zu prufen, ob die Voraussetzungen fur Massnahmen nach den Art. 426 ff.
ZGB erfullt sind.

3. Fursorgerische Unterbrinqung

3.1. Eine (naturliche) Person, die an einer psychischen Storung oder an geisti-
ger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, darf in einer geeigneten Ein-
richtung untergebracht werden, wenn die notige Behandlung oder Betreuung nicht
anderweitig erfolgen kann (Art. 426 Abs. 1 ZGB). Die betroffene Person muss ent-
lassen werden, sobald die Voraussetzungen fir die Unterbringung nicht mehr er-
fUllt sind (Art. 426 Abs. 2 und Abs. 3 ZGB).

Die fUrsorgerische Unterbringung stellt einen schweren Eingriff in die per-
sonliche Freiheit der betroffenen Person dar. Sie hat deshalb dem Grundsatz der
Verhaltnismassigkeit zu genugen, wonach keine weniger einschneidende Mass-
nahme zum Schutz der betroffenen Person zur Verfugung stehen darf, die fursor-
gerische Unterbringung zur Wiedererlangung von Selbstandigkeit geeignet sein
muss und der Freiheitsentzug als angemessen zu erscheinen hat (vgl. GEI-
SER/ETZENSBERGER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilge-
setzbuch |, 7. Aufl. 2022, Art. 426 N 22 ff.; Botschaft zur Anderung des Schweize-
rischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht],
BBI 2006, S. 7001 ff., S. 7062).

3.2. Voraussetzung fur eine fursorgerische Unterbringung ist zunachst das Vor-
liegen eines Schwachezustandes. Die mdglichen Schwachezustande werden in
Art. 426 Abs. 1 ZGB abschliessend aufgefuhrt, namlich psychische Stérung, geis-
tige Behinderung oder schwere Verwahrlosung (Art. 426 Abs. 1 ZGB; GEI-
SER/ETZENSBERGER, a.a.0., Art. 426 N 12). Damit von einer psychischen Stérung
im Sinne der genannten Bestimmung gesprochen werden kann, muss ein ent-
sprechendes Krankheitsbild (Syndrom) vorliegen und dieses muss erhebliche
Auswirkungen auf das soziale Funktionieren des Patienten haben (GEI-
SER/ETZENSBERGER, a.a.0., Art. 426 N 15).



Der Gutachter flhrte anlasslich der vorinstanzlichen Verhandlung zur Frage
der psychischen Storung aus, dass der Beschwerdefuhrer eine 1V-Rente wegen
einer psychischen Stérung beziehe. Eine solche liege somit sicher vor. In den Ak-
ten seien verschiedene Diagnosen, wie Angststérungen, Agoraphobie, posttrau-
matische Belastungsstorung, Anpassungsstorungen sowie Depression und Ma-
nie, aufgefuhrt. Es stiunden uUberdies immer wieder suizidale Gedanken und Ab-
sichten im Raum. Beim personlichen Gesprach des Gutachters mit dem Be-
schwerdefuhrer habe unter anderem seine intensive Beschaftigung mit Religion,
Sidnde und Sexualitat dominiert. Auf diese Problematik sei der Beschwerdeflhrer
beinahe eingeengt. Er befurchte, dass er sich durch sexuelle Handlungen — ent-
weder durch Selbstbefriedigung oder durch Kontakte mit Prostituierten — versun-
dige und in der Vergangenheit versindigte habe. Die Religion sei flr den Be-
schwerdefuhrer und dessen Familie sehr wichtig. Gleichzeitig flhle sich der Be-
schwerdefuhrer verfolgt und von anderen Menschen beobachtet. Diese kdnnten
seine Gedanken hinsichtlich sexueller Handlungen und seines sexuellen Verlan-
gens lesen, wiussten, was er tun wolle und wirden es beurteilen. Die Umstande
wulrden zu einer Angespanntheit des Beschwerdeflihrers fiihren, welche er mit
Aggression und Wut versuche zu |6sen. Der Beschwerdefuhrer habe sich selbst
als psychotisch bezeichnet, dem Gutachter zugleich aber zugesichert, dass er
nicht psychisch krank sei. Die Behandlung in der Klinik lehne der Beschwerdefih-
rer ab. Unter Berlcksichtigung des Gesagten diagnostizierte der Gutachter, dass
der Beschwerdefuhrer gegenwartig an eine Manie mit psychotischer Auspragung
leide (Prot. Vi. S. 11 f.). Weiter sei bei ihm auch ein psychotischer Wahn mit Ich-
Storung erkennbar. Zudem gebe es Hinweise darauf, dass eventuell eine Erkran-

kung aus dem Bereich der Schizophrenie vorliegen kénnte (Prot. Vi. S. 10 ff.).

Die Klinik diagnostizierte beim Beschwerdeflihrer eine Manie mit psychoti-

schen Symptomen (act. 9; act. 11; Prot. Vi. S. 16).

Die Vorinstanz erachtet das Vorliegen einer psychischen Stérung im Sinne
von Art. 426 Abs. 1 ZGB gestltzt auf die beigezogenen Akten, der Stellungnahme
der Klinik und das von der Vorinstanz eingeholte psychiatrische Gutachten als

gegeben (act. 17 E. 2).



Es wurde von der Vorinstanz korrekt festgestellt, dass beim Beschwerdeflih-
rer am Vorhandensein einer oder mehrerer psychischen Stérungen aufgrund der
Ubereinstimmenden Einschatzungen der Klinik und des Gutachters kein Zweifel
besteht (act. 17 E. 2.3). Die von der Klinik und dem Gutachter diagnostizierte Ma-
nie mit psychotischen Symptomen ist nach der internationalen statistischen Klas-
sifikation ICD (International Statistical Classification of Disease and Related
Health Problems) als psychische Storung klassifiziert (ICD-10 F30.2). Ebenso
sind die vom Gutachter vermuteten Erkrankungen im Bereich der Schizophrenie
psychische Stérungen nach dem ICD-10 (F20.0-F20.9). Die Voraussetzung eines

Schwachezustandes im Rahmen einer psychischen Storung ist folglich gegeben.

3.3.  Weiter wird fur die Anordnung einer fursorgerischen Unterbringung voraus-
gesetzt, dass die Betreuung oder die Behandlung der betroffenen Person nétig ist
(Art. 426 Abs. 1 ZGB). Die fursorgerische Unterbringung dient primar dem Wohl
und Schutz der betroffenen Person. Die betroffene Person darf nur in einer Ein-
richtung untergebracht werden, wenn die nétige Behandlung oder Betreuung nicht
anders erfolgen kann. Die Unterbringung muss die personliche Fursorge fur die
betroffene Person sicherstellen. Diese umfasst einerseits therapeutische Mass-
nahmen und andererseits jede Form von Betreuung, deren eine Person fur ein
menschenwurdiges Dasein bedarf. Darunter fallen so elementare Bedurfnisse wie
Essen, Korperpflege, Kleidung usw., aber auch ein Mindestmass an personlicher
Beschaftigung (vgl. GEISER/ETZENSBERGER, a.a.0., Art. 426 N 8, 10 und N 41 ff,;
BERNHART, Handbuch der flrsorgerischen Unterbringung, 2011 Basel, Rz. 366
ff.). Eine Fursorgebedurftigkeit ist gegeben, wenn der Patient Hilfe bendtigt, um
eine durch seine psychische Storung bedingte ernsthafte Gefahrdung seines
Wohls abzuwenden. Zentral ist die Heilung, Besserung oder Linderung eines

momentan gestdrten Zustands (BERNHART, a.a.0., Rz. 348).

Zudem muss die Massnahme verhaltnismassig sein. Das angestrebte Ziel
muss voraussichtlich erreicht werden kdnnen (Geeignetheit der Massnahme). Die
Massnahme soll in erster Linie der Wiedererlangung der Selbststandigkeit und der
Eigenverantwortung dienen. Ist eine Besserung des Zustandes ausgeschlossen,

muss die Massnahme die notwendige personliche Betreuung ermoglichen, um



der betroffenen Person ein menschenwdurdiges Leben zu sichern. Ferner darf kei-
ne weniger einschneidende, jedoch genugend Schutz bietende Massnahme zur
Verfugung stehen (Erforderlichkeit der Massnahme). Mit anderen Worten darf die
Betreuung oder Behandlung der betroffenen Person nicht anders, namentlich mit
leichteren Massnahmen, als durch die fursorgerische Unterbringung erfolgen
konnen (vgl. zum GEISER/ETZENSBERGER, a.a.0., Art. 426 N 22 ff.). Bei der Ver-
haltnismassigkeitsprufung sind die Belastung und der Schutz von Angehdrigen
und Dritten zu bertcksichtigen (Art. 426 Abs. 2 ZGB). Der Schutz Dritter kann flr
sich allein aber nicht ausschlaggebend sein (vgl. Botschaft vom 28. Juni 2006 zur
Anderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, BBI 2006 S. 7001 ff., S. 7062
f.).

Der Beschwerdeflihrer machte anlasslich der vorinstanzlichen Anhérung gel-
tend, dass es ihm besser gehe, nachdem er die Medikamente eingenommen ha-
be. Er habe zuhause mit seinem Vater einen Streit gehabt und aus unbekanntem
Grund zu einem Messer gegriffen. Es sei das erste Mal gewesen, dass er zum
Messer gegriffen habe. Er hatte nicht zugestochen. Er sei sonst eigentlich ein
sensibler Mensch und nicht gewalttatig. Er gehe in die Kirche und wolle dies nicht
mehr machen. Wenn er weiterhin in der fursorgerischen Unterbringung bleibe,
drehe er durch. Er habe dort nichts zu tun. Weiter flhrte er aus, dass er nach sei-
ner Entlassung zu seinen Grosseltern gehen werde. Die Medikamente wurde er

weiterhin einnehmen (Prot. Vi. S. 8 ff.).

Der Gutachter legte dar, dass, wenn der Beschwerdefuhrer umgehend ent-
lassen wurde, zu beflrchten sei, dass die Zusicherung der Medikamentenein-
nahme wieder nachlassen wirde. Der Beschwerdefuhrer wirde in seine bisheri-
gen Verhaltnisse in der Familie zurlickkehren. In einem Bericht habe er gelesen,
dass es bereits im Jahr 2020 zu einer Handgreiflichkeit zwischen dem Beschwer-
defuhrer und seinem Vater gekommen sei. Zudem sei noch die Schwester zu er-
wahnen, welche Teil des Wahnsystems des Beschwerdefuhrers sei. Der Be-
schwerdefuhrer habe die Sorge, dass die Schwester vor der Ehe sexuelle Kontak-
te habe. Er habe berichtet, dass sie einen Freund gehabt habe, welchen er zu-

sammen mit seinem Vater so lange bedroht hatte, bis der Freund von der



Schwester abgelassen habe. Dies zeige im Allgemeinen, dass die engen Be-
zugspersonen haufig die Betroffenen von den Aggressionen des Beschwerdefuh-
rers seien. Ein ungunstiger Krankheitsverlauf ware, wenn es nach der Dekom-
pensation aufgrund des Verslndigungswahns und den Auseinandersetzungen mit
der Familie wieder vermehrt zu Drohungen und Gewalt im Sinne von Handgreif-
lichkeiten kommen wuirde. Der Beschwerdefuhrer habe auch bereits in der Klinik
Drohungen ausgesprochen (act. 10/1 S. 3). Zu drohen, wenn er sich in die Enge
gedrangt flhle, sei ein typisches Verhaltensmuster des Beschwerdeflhrers. Es
lage deshalb vor allem eine klar erkennbare Fremdgefahrdung vor (Prot. Vi. S. 10
ff.).

Weiter erklarte der Gutachter, dass sich die Frage stelle, wohin der Be-
schwerdefuhrer nach der Entlassung von einem Tag auf den anderen gehen soll.
Eine Tagesstruktur bei den Grosseltern auf der Couch oder bei den Eltern —
mehrheitlich im Bett —, sehe er nicht als geeignet an. Zusatzliche Sozialkontakte,
Freizeitbeschaftigungen und Interessen des Beschwerdefuhrers seien im Moment
nicht vorhanden. Das Dilemma sei, dass in der Familie kulturell religidse Vorstel-
lungen herrschen wirden, wobei die Grenzen zwischen diesen religiésen Vorstel-
lungen und Wahn verschwommen seien. Im Fall des Beschwerdefuhrers handle
es sich eindeutig um Vorstellungen mit Krankheitswert. Die mangelnde Krank-
heitseinsicht des Beschwerdeflhrers sei aufgrund seines Krankheitsbildes zu er-
warten und gehoére dazu. Nur mit der Behandlung kénne eine Stabilisierung und
weitere Fortschritte erreicht werden. Die korrekt verschriebenen Medikamente
wurden eine gewisse Zeit brauchen, bis sie eine Wirkung zeigten. Die Fortfuhrung
einer ambulanten Therapie einmal im Monat sei zurzeit ungeeignet. Die impulsi-
ven, teils aggressiven Ausbriche des Beschwerdeflhrers kdnnten nur im statio-
naren Umfeld kontrolliert und gehandhabt werden. Die Mitarbeitenden in der Klinik
konnten leichter und besser damit umgehen, als wenn es ausserhalb der Klinik
stattfinden wirde. Er empfehle deshalb, die Behandlung — allenfalls gegen den

Willen des Beschwerdefihrers — in der Klinik fortzusetzen (Prot. Vi. S. 9 ff).

Die Klinik fihrte aus, der Beschwerdefuhrer habe die empfohlene Medikati-

on zunachst abgelehnt und sich initial nicht absprachefahig gezeigt. Am 7. Juni



2023 sei er aus der Klinik entwichen, habe aber telefonisch zu einer Rickkehr
Uberredet werden konnen. Am 9. Juni 2023 sei aufgrund fremdaggressiven Ver-
haltens — bei weiterhin manisch-psychotischer Symptomatik — eine Zwangsmedi-
kation angeordnet worden. Seither nehme der Beschwerdefihrer die Medikation
freiwillig ein und es sei eine leichte klinische Verbesserung festzustellen. Aus
Sicht der Klinik sei fur weitere Abklarungen und die optimale Einstellung der me-
dikamentdsen Behandlung — bei einer weiterhin eingeschrankten Absprachefa-
higkeit sowie bestehender Fremdgefahrdung — eine Fortsetzung der fursorgeri-

schen Unterbringung indiziert (Prot. Vi. S. 16 f.; act. 11).

Die Vorinstanz erwog, dass es sich bei der vom Gutachter und der Klinik ge-
schilderten Ausgangslage rechtfertige, den Beschwerdefuhrer weiterhin in der Kili-
nik zurickzubehalten (act. 17 E. 3.4).

Vorliegend ist aufgrund der Ubereinstimmenden und nachvollziehbaren Aus-
fuhrungen der Fachpersonen, der Krankheitsgeschichte und der Vorfalle in der
Klinik davon auszugehen, dass der Beschwerdefuhrer aufgrund der derzeitigen
manisch-psychotischen Symptomatik behandlungs-, schutz- und firsorgebedurftig
ist. Im Rahmen der Verhaltnismassigkeit stellt sich jedoch die Frage, ob es einer
stationaren Unterbringung und Betreuung bedarf oder eine mildere Massnahme in
einem ambulanten Setting ausreichen wirde. Sowohl der Gutachter wie auch die
Klinik fihrten aus, dass der Beschwerdeflhrer derzeit nicht krankheitseinsichtig
bzw. absprachefahig sei und dies Teil des Krankheitsbildes darstelle (Prot. Vi.
S.12und S. 151.; act. 11 S. 2). Bei einer sofortigen Entlassung wurde die Zusi-
cherung des Beschwerdeflhrers, die Medikamente einzunehmen, wieder nach-
lassen (Prot. Vi. S. 14). Dass der Beschwerdefuhrer bei seiner Entlassung — wie
von ihm ausgefuhrt — zu seinen Grosseltern oder zurtck ins Elternhaus gehen
wulrde, ware seiner Krankheitsentwicklung klar nicht férderlich (vgl. Prot. Vi.

S. 13). Die Konflikte und Dynamiken innerhalb der Familie konnten einen ungins-
tigen Krankheitsverlauf befordern, womit es zu einer ernsthaften Gefahrdung des
personlichen Wohls des Beschwerdefihrers und zum Risiko einer weiteren
Fremdgefahrdung kommen kénnte (vgl. Prot. Vi. S. 11 ff.). Vorerst steht die Stabi-
lisierung und Verbesserung seines Zustandes im Vordergrund. Diese kann derzeit
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am besten im stationaren Umfeld erreicht werden. Da sich der Beschwerdeflhrer
bereit erklarte, vom Elternhaus auszuziehen und in einer betreuten Wohnform zu
leben (Prot. Vi. S. 14), ware anzuregen, dass solche vom Gutachter vorgeschla-
gene betreute Wohnformen und Tagesstrukturen fir nach der Entlassung des Be-
schwerdefuhrers organisiert werden (vgl. Prot. Vi. S. 13). Insgesamt erweist sich
die fursorgerische Unterbringung zurzeit als geeignet und erforderlich, wie auch
verhaltnismassig. Die Betreuung oder Behandlung des Beschwerdeflhrers kann

(noch) nicht mit leichteren Massnahmen erfolgen.

3.4. Ferner ist die Geeignetheit der Einrichtung zu prufen (vgl. OGer ZH
PA150024 vom 16. November 2015, E. 3.3.1). Es muss sich um eine Institution
handeln, die mit den ihr zur Verfligung stehenden organisatorischen und perso-
nellen Mitteln in der Lage ist, die wesentlichen Bedurfnisse der eingewiesenen
Person bezuglich Behandlung und Betreuung zu befriedigen (vgl. BGer
5A_257/2015 vom 23. April 2015, E. 3.1 m.w.H.).

Die Psychiatrische Universitatsklinik Zurich ist eine Fachklinik, die sich ge-
mass Gutachter fur die Unterbringung und Behandlung des Beschwerdeflihrers
eignet (vgl. Prot. Vi. S. 13).

3.5. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Voraussetzungen der fursorgeri-
schen Unterbringung im Sinne von Art. 426 Abs. 1 ZGB aktuell gegeben sind und
die Vorinstanz die Beschwerde gegen die am 5. Juni 2023 arztlich angeordnete
fursorgerische Unterbringung zu Recht abgewiesen hat. Die Beschwerde gegen

das vorinstanzliche Urteil ist damit abzuweisen.

4. Kostenfolgen

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wirde der Beschwerdeflihrer fir das Be-
schwerdeverfahren kostenpflichtig. Umstandehalber ist darauf zu verzichten, Kos-

ten zu erheben.



-11 -

Es wird erkannt:

1.  Die Beschwerde wird abgewiesen.
2. Die zweitinstanzliche Entscheidgebuhr fallt ausser Ansatz.

3.  Schriftliche Mitteilung an die Parteien an
- den Beschwerdefuhrer,
- die verfahrensbeteiligte Klinik,
- das Einzelgericht des Bezirksgerichts Zurich (10. Abteilung),

je gegen Empfangsschein.

Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenutztem Ablauf der

Rechtsmittelfrist an die Vorinstanz zurtck.

4. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist
innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesge-
richt, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen
Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42

des Bundesgesetzes Uber das Bundesgericht (BGG).

Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG.
Es handelt sich um eine nicht vermégensrechtliche Angelegenheit.

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.

Obergericht des Kantons Zrich
. Zivilkammer

Die Gerichtsschreiberin:

MLaw N. Gautschi

versandt am:
7. Juli 2023
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	4. Kostenfolgen
	Bei diesem Ausgang des Verfahrens würde der Beschwerdeführer für das Beschwerdeverfahren kostenpflichtig. Umständehalber ist darauf zu verzichten, Kosten zu erheben.

	Es wird erkannt:
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	2. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr fällt ausser Ansatz.
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	- den Beschwerdeführer,
	- die verfahrensbeteiligte Klinik,
	- das Einzelgericht des Bezirksgerichts Zürich (10. Abteilung),
	je gegen Empfangsschein.
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